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 Veröffentlicht am 10.05.1994

Norm

UWG §9a Abs1 Z1

Rechtssatz

Ob die Zuwendung vom Abschluß eines Hauptgeschäftes abhängt, richtet sich nicht danach, was der Werbende

bezweckt; vielmehr kommt es darauf an, ob in den beteiligten Verkehrskreisen der Eindruck der Abhängigkeit der

Zuwendung vom Warenbezug erweckt wird, also darauf, was der Kunde, an den sich die Ankündigung richtet, bei

verständiger Würdigung annehmen muß.

Entscheidungstexte

4 Ob 6/94
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4 Ob 102/00d
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Auch; nur: Ob die Zuwendung vom Abschluß eines Hauptgeschäftes abhängt, richtet sich nicht danach, was der

Werbende bezweckt; vielmehr kommt es darauf an, ob in den beteiligten Verkehrskreisen der Eindruck der

Abhängigkeit der Zuwendung vom Warenbezug erweckt wird. (T1)
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